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In der Psychiatrie ist keine Entspannung in Sicht
Der Bedarf an Unterstützung ist ungebrochen – doch beim Ausbau der Leistungen harzt es

FRANCESCA PRADER

Mit wenigen Ausnahmen nimmt die
Zahl der Menschen, die eine psychiatri-
sche Behandlung in Anspruch nehmen,
seit Jahren stark zu. Allein zwischen
2010 und 2019 ist die Anzahl Austritte
im Kanton Zürich um 24 Prozent auf
15 300 gestiegen. Rund ein Drittel da-
von machten depressive Störungen und
Angststörungen aus. Eine Trendwende
ist nicht in Sicht.

Umso erstaunlicher scheint es, wenn
gleichzeitig psychiatrische Angebote
eingestellt werden. So geschehen im
Falle der 1973 eröffneten Nachtklinik
Villa Klus in der Stadt Zürich. Das An-
gebot richtete sich an Menschen die
zwar arbeitsfähig sind, aber an einer
psychischen Störung leiden und bei-
spielsweise im Anschluss an einen
stationären Klinikaufenthalt vorüber-
gehend eine betreute Wohnsituation
benötigen.

Ungenügende Auslastung

Marc Stutz, Kommunikationsverant-
wortlicher der Psychiatrischen Univer-
sitätsklinik Zürich, erklärt auf Anfrage,
das Angebot sei aus ökonomischen
Gründen eingestellt worden. «Der Miet-
vertrag für die Villa wurde auf Oktober
letzten Jahres gekündigt und das Ge-
bäude wieder dem Kanton zurückge-
geben.» Dieser will den Bau zur Asyl-
unterkunft umnutzen.

Laut Stutz ist die Nachfrage in den
letzten Jahren kontinuierlich gesun-

ken, so «dass die aufgrund der klei-
nen Bettenzahl nötige Vollauslas-
tung immer weniger erreicht werden
konnte». Gleichzeitig seien die Kos-
ten gestiegen, das denkmalgeschützte
Gebäude an der Klusstrasse sei sanie-
rungsbedürftig, die Miete hoch. «Mit
der Nachtklinik wurde nur ein kleiner
Teil der Nachfrage nach einer psych-
iatrischen Versorgung am Abend und
in der Nacht abgedeckt.» Dieser könne
durch das bestehende ambulante An-
gebot aufgefangen werden,welches um
abendliche Sprechstunden, Einzel- und
Gruppentherapien ausgeweitet wor-

den sei, sagt Stutz. Ein weiterer Aus-
bau der psychiatrischen Nachtversor-
gung werde derzeit evaluiert.

Aber hätte das Gebäude nicht für
andere psychiatrische Angebote ge-
nutzt werden können, beispielsweise
um mehr Kapazitäten für die Kinder-
und Jugendpsychiatrie zu schaffen? Bei
dieser Altersgruppe übertrifft der Be-
darf an psychiatrischer Unterstützung
dasAngebot spätestens seit der Corona-
Pandemie bei weitem. Beispielsweise in
der Klinik für Kinder- und Jugendpsych-
iatrie der Psychiatrischen Universitäts-
klinik in Zürich ist die Zahl der ambu-

lanten Konsultationen innert sechs Jah-
ren von 25 000 auf 50 000 gestiegen.

Um die Situation zu entschärfen, hat
die Psychiatrische Universitätsklinik
letzten Oktober die Krisenintervention
für Jugendliche «Life» an der Helios-
strasse im Zürcher Kreis 7 eröffnet.Die-
ser Standort eigne sich gut in Sachen
Lage, Miete und Betriebskosten, sagt
Marc Stutz. Die Villa Klus werde folg-
lich nicht mehr benötigt.

Verzögerung wegen Baumängeln

Ebenfalls im letzten Herbst hat die kan-
tonale Gesundheitsdirektion 5,6 Millio-
nen Franken zurVerfügung gestellt.Da-
mit wurde unter anderem der Ausbau
des Kinder- und jugendpsychiatrischen
Angebots an der Integrierten Psych-
iatrie Winterthur-Zürcher Unterland
(IPW) finanziert.

Die Lage an der psychiatrischen Kli-
nik inWinterthur bleibt aber angespannt.
Letztes Jahr betrug die Auslastung der
insgesamt 243 Betten 98 Prozent, heisst
es im Geschäftsbericht. Für Entlastung
hätte ab diesem Herbst der 60-Millio-
nen-Franken-Erweiterungsbau in Win-
terthur-Wülflingen mit Platz für 124
Patientinnen und Patienten sorgen sol-
len.Doch daraus werde nichts,berichten
die Tamedia-Zeitungen. Frühestens im
Frühjahr 2025 soll es so weit sein.Grund
für die mindestens 18-monatige Ver-
spätung sind Baumängel, die bei einer
Baukontrolle festgestellt worden sind.
So seien Gipskartonplatten an Trocken-
bauwänden falsch montiert worden und

würden deshalb die Kriterien für Brand-
und Schallschutz nicht erfüllen.

Nachdem Experten verschiedene
Massnahmen zur Schadensbegrenzung
ausgelotet haben, empfahl ein Gutach-
ten schliesslich, die fehlerhaften Wände
komplett zu ersetzen. Gerade in einer
psychiatrischen Klinik könne man bei
Themen wie Schall- und Brandschutz
keine Kompromisse eingehen, wird
Alexander Penssler, der Geschäftsleiter
der IPW, zitiert. Die Arbeiten an den
neuen Wänden starten im August. Kos-
tenpunkt 1,9 Millionen Franken.

Wie teuer dieVerzögerung insgesamt
wird, lässt sich noch nicht beziffern. Im
Geschäftsbericht ist die Rede von meh-
reren Millionen Franken. Gegenüber
den Tamedia-Zeitungen sagte Penssler,
der Schaden belaufe sich wohl auf einen
tiefen einstelligen Millionenbetrag.
Immerhin konnte die IPW weitere Zu-
satzkosten für den Bau eines Proviso-
riums abwenden, indem sie den Miet-
vertrag für 82 Betten in der Klinik Hard
in Embrach verlängerte.

Fehlbare Firma in Liquidation

Die für die Baumängel verantwortliche
Glarner Firma ist derweil in Konkurs ge-
gangen und befindet sich in Liquidation.
Die IPW hat sämtliche rechtlichen An-
sprüchegeltendgemachtundwill sichalle
Optionen offenhalten. Das könne eine
Klage sein, aber auch eine aussergericht-
liche Einigung, wird Alexander Penssler
zitiert. Oberstes Ziel sei jetzt, die Arbei-
ten am Erweiterungsbau voranzutreiben.

Reisen Ägypten –
Reiche Schätze des Orients

Viele weitere Reisen finden Sie
online unter: reisen.nzz.ch

Anmeldung unter:
info@mccm-cruises.ch | +41 (0)44 211 30 00
Organisierender Reiseveranstalter ist MCCM Master Cruises

Entdecken Sie kulturelle und geschichtliche Höhepunkte
von der pulsierenden Metropole Kairo bis zu einer Fahrt
mit dem Boutique-Schiff «Historia» entlang des Niltals,
der grünen Lunge Ägyptens.

In der grössten Stadt Afrikas
Ihr Reise beginnt in Kairo, dem wirtschaftlichen und ge-
sellschaftlichen Zentrum des Landes. Hier warten gleich
mehrere Highlights auf Sie: Sie besichtigen die ägyp-
tische Hauptstadt, die Pyramiden, die Sphinx, das Ägyp-
tische Museum und den Khan El-Khalili Basar. Zu den
weiteren Stationen Ihre ersten Reiseetappe zählt eine
Fahrt nach Alexandrien mit Besuch der Katakomben, des
römischen Amphitheaters, der Bibliothek von Alexandria
und der Qaitbay-Festung.

Ägypten vomWasser aus entdecken
Nach einem Ausflug mit der Feluke zum Botanischen
Garten nehmen Sie an einer faszinierenden Ton- und
Licht-Show im Philae Tempel teil. Am nächsten Tag
startet Ihre Reise auf der «Historia». Sie führt Sie zum
Assuan-Hochdamm, zu den Tempeln von Kom Ombo und
Edfu, durch das Tal der Könige und zu den Tempeln
Hatshepsut, Karnak und Luxor. Auf der Kreuzfahrt
geniessen Sie drei Nächte das elegante Ambiente des
5-Sterne-Deluxe Nilflussschiffs, während die malerische
Landschaft des Niltals an Ihnen vorbeizieht.

Entspannen in Hurghada
Zum Abschluss Ihrer Reise stehen Ihnen zwei Tage
im beliebten ägyptischen Bade- und Tauchparadies
Hurghada am Roten Meer zur freien Verfügung. Sie über-
nachten im eleganten «The Chedi El Gouna Hotel», das
Sie mit seinen Gourmetrestaurants, tropisch anmuten-
den Pools und Stränden sowie einem himmlisch ruhigen
Spa rundum verwöhnt.

Termin:
12. bis 23. November 2023

Teilnehmer/innen:
Mind. 10 Personen,
max. 25 Personen

Preis:
Fr. 7285.–
(EZ-Zuschlag Fr. 3280.–)
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Eltern streiten sich über Schulzuteilung ihrer Tochter
Das Obergericht spricht sich für den Verbleib eines Mädchens an dessen Privatschule aus

ISABEL HEUSSER

Es ist Mitte August 2022, in wenigen
Tagen beginnt für Tausende Kinder
im Kanton Zürich das neue Schuljahr.
Unter ihnen ist auch ein Teenager, ein
Mädchen mit Jahrgang 2009.Es besucht
seit dem Kindergarten die Inter-Com-
munity School (ICS) in Zumikon, eine
englischsprachige Privatschule.

Doch für das Mädchen soll plötz-
lich alles anders werden. Knapp eine
Woche vor dem Schulstart meldet der
Vater seine Tochter in einer öffent-
lichen Sekundarschule am Zürichberg
in der Stadt Zürich an, wo das Mädchen
lebt. Die Voraussetzungen seien nicht
mehr gegeben, um die Grundschule in
einer fremdsprachigen Privatschule zu
absolvieren, argumentiert er. Das Mäd-
chen will die Schule aber nicht wech-
seln.Auch seine Mutter möchte, dass es
in der alten Schule bleiben kann. Was
folgt, ist ein monatelanger Rechtsstreit.
Er dreht sich um folgende Frage: Darf
der Vater seine Tochter plötzlich in eine
öffentliche Schule schicken?

Beliebt bei Expats

Privatschulen wie die ICS sind in Ein-
zugsgebieten mit vielen Expats beliebt.
Die Kinder treffen auf Gleichgesinnte,
Englisch ist meist Standardsprache, und
die Schulen bieten international aner-
kannte Abschlüsse an – was relevant
ist für Familien, die nur temporär in der
Schweiz leben.Allein im Kanton Zürich
gibt es rund zwei Dutzend Privatschu-
len, in denen ausschliesslich oder vor-
wiegend Englisch gesprochen wird.Lan-
desweit gesehen ist der Anteil Privat-
schüler auf Primar- und Sekundarstufe
in den Kantonen Genf und Basel-Stadt
mit Abstand am höchsten.

Auch für Privatschulen gilt: Sie unter-
stehen staatlicherAufsicht – und sie sind
bewilligungspflichtig.Die ICS, um die es
im vorliegenden Fall geht, ist im kanto-
nalen Privatschul-Register aufgeführt.
Kinder wiederum dürfen internationale
Schulen nur unter gewissen Vorausset-

zungen besuchen: Wenn die Eltern nur
vorübergehend im Kanton Zürich woh-
nen und wenn die Eltern glaubhaft dar-
legen, dass sie ihren Wohnsitz in ein
fremdsprachiges Land verlegen wol-
len. Oder wenn die Kinder die schuli-
sche Laufbahn in einem nicht deutsch-
sprachigen Kanton oder Land begonnen
haben und die Schule nun in Zürich ab-
schliessen wollen.

Im Fall des Zürcher Teenagers wol-
len Mutter und Tochter – die Eltern le-
ben getrennt – die neue Schulzuteilung
nicht akzeptieren. Sie erheben Einspra-
che bei der zuständigen Kreisschulbe-

hörde – erfolglos. Auch das Bezirks-
gericht als nächste Instanz lehnt die Ein-
sprache ab. Schliesslich gelangen die bei-
den ans Verwaltungsgericht.

Dieses hat die Einsprache des Mäd-
chens und seiner Mutter als gesetz-
licher Vertreterin nun gutgeheissen –
obwohl es die Voraussetzungen für
den Besuch einer Privatschule eigent-
lich gar nicht mehr erfüllt. So hatte die
Kreisschulbehörde Zürich darauf hin-
gewiesen, dass das Mädchen seit seiner
Geburt in Zürich lebe und die Eltern
die ursprünglich angegebene Absicht,
in den nächsten Jahren ins Ausland zu

ziehen, nie umgesetzt hätten. Mutter
und Tochter gaben hingegen an, die
Eltern hätten durchaus beabsichtigt,
dereinst wieder von der Schweiz weg-
zuziehen.Deshalb dürfe demMädchen
der weitere Besuch der ICS nicht ver-
weigert werden.

Wie dem nun vorliegenden Urteil
zu entnehmen ist, hat bereits die Halb-
schwester des Mädchens die ICS be-
sucht. Dessen Vater ging in der Schweiz
zur Schule und später an die Universi-
tät. Die Mutter wiederum lebt seit über
30 Jahren in der Schweiz und verfügt
über eine Niederlassungsbewilligung im

Kanton Thurgau, wo sie auch eine Lie-
genschaft besitzt. Zudem betreibt sie
seit dem Jahr 1999 eine Kinderkrippe
in Zürich. Demnach lasse sich nicht sa-
gen, dass sich die Familie bloss vorüber-
gehend in der Schweiz aufhalte.

Dennoch sieht das Gericht die Zutei-
lung an eine öffentliche Schule als un-
verhältnismässig an. So dauert es nur
noch etwas mehr als ein Jahr, bis der
Teenager seine obligatorische Schul-
zeit abgeschlossen habe. Zudem habe
das Mädchen im Rahmen eines aktuell
hängigen Kindesschutzverfahrens per-
sönlich den Wunsch geäussert, in der
ICS bleiben zu können.

Rüffel für Kreisschulbehörde

Auch Fachpersonen seien zu dem
Schluss gekommen, dass ein Schul-
wechsel das Wohl des Mädchens ernst-
haft gefährden könnte. Gemäss dem
Bericht eines Sozialzentrums wäre es
«fahrlässig», das Mädchen die Konse-
quenzen für das Handeln der Erwach-
senen tragen zu lassen. Es habe in der
ICS viele Freunde, kenne die Lehrperso-
nen gut und könne in seiner gewohnten
Sprache lernen. Nach der Trennung der
Eltern habe es unter ausgeprägten psy-
chosomatischen Reaktionen undAngst-
zuständen gelitten. Die Privatschule sei
für das Mädchen ein sicherer Ort gewe-
sen, und der angekündigte Schulwechsel
habe es enorm verängstigt. Ausnahms-
weise sei es dem Mädchen deshalb zu
gestatten, den Unterricht weiterhin in
der ICS zu besuchen.

Ein Rüffel geht ausserdem an die
Kreisschulbehörde Zürichberg: Diese
sei ihrer staatlichen Aufsichtspflicht
jahrelang nicht nachgekommen. Die
Verfahrenskosten von total 2180 Fran-
ken müssen die Kreisschulbehörde und
der Vater nun je zur Hälfte zahlen. Der
Vater muss der Mutter ausserdem 3500
Franken Parteientschädigung zahlen.
Das Urteil wurde inzwischen ans Bun-
desgericht weitergezogen.

Urteil VB.2023.00 072, noch nicht rechtskräftig.

Kinder dürfen internationale Schulen nur unter gewissen Voraussetzungen besuchen. SIMON TANNER / NZZ

Velo-Demo Critical Mass
hat noch immer keine Bewilligung
Die Organisatoren denken nicht daran, die Veranstaltung abzusagen

ISABEL HEUSSER

Wenn am Freitag die Critical Mass
durch die Stadt Zürich rollt, wird sie
eine andere sein als bisher. Denn sie ist
ganz offiziell keine zufällig zusammen-
treffende Gruppe von Velofahrerinnen
undVelofahrern mehr, wie sich die Teil-
nehmer selbst definieren. Sondern eine
Demonstration, für die es eine Bewilli-
gung braucht.

Um eine solche foutierten sich die
Teilnehmer der Critical Mass bisher –
und kamen damit ungestraft davon.
Doch das geht nun nicht mehr.Dies hat
der Zürcher Statthalter Mathis Klänt-
schi Anfang Juli entschieden und eine
Aufsichtsbeschwerde zweier FDP-Mit-
glieder teilweise gutgeheissen. Es sei
offensichtlich, dass die Critical Mass
an die Öffentlichkeit appellieren wolle
und eine bessere Velo-Infrastruktur
fordere, hielt Kläntschi in seinem Ent-
scheid fest. Diese Appellwirkung ma-
che eine Demonstration typischerweise
gerade aus.

Zeitfenster bis am Freitag

Mitte Juli erklärte die Sicherheitsvorste-
herin Karin Rykart (Grüne), der Stadt-
rat akzeptiere den Entscheid des Statt-
halters. Die Critical Mass habe inzwi-
schen eine bedenkliche Grösse erreicht,
weshalb sie nicht mehr im Rahmen der
allgemeinen Strassenverkehrsregeln
durchgeführt werden könne. Bis anhin
hatte die Stadt die Teilnehmer derVelo-

Demo jeden letzten Freitag im Monat
gewähren lassen – auch dann, wenn sie
die Strassen verstopften und fürVerspä-
tungen sorgten. Nicht nur beim Auto-
verkehr, sondern auch beim öV. Nun
braucht der Pulk eine Genehmigung,
um den Verkehr zu blockieren.

In der Theorie ist die Sache klar.
Doch was wird am Freitag in der Praxis
passieren? Wird es zu Konflikten kom-
men? Rykart und der Kommandant der

Stadtpolizei,Beat Oppliger,würden dar-
auf hinwirken, dass sich die Bewegung
Critical Mass um eine Bewilligung be-
mühe, hatte der Stadtrat im Vorfeld er-
klärt. Ob und in welchem Rahmen dies
nun geschehen ist, will das Sicherheits-
departement nicht kommunizieren.

Der Stadtrat wolle eine «Politik der
Toleranz» weiterführen, hatte Rykart
gegenüber denMedien erwähnt.Und in
einem Interview mit der NZZ sagte sie:
«Meine Vorgabe an die Stadtpolizei ist,

dass sie verhältnismässig handeln soll.
Und bei einer friedlichen Demo darf es
am Schluss keine Verletzten geben.»

Klar ist: Die Teilnehmer haben bis
Mittwoch aber noch kein entsprechen-
des Gesuch eingereicht, wie die Stadt-
polizei auf Twitter mitteilte. Die Teil-
nehmer müssten mitVerzeigungen rech-
nen. Sie haben bis am Freitag Zeit, sich
wegen einer Bewilligung zu melden,
sagte dieMediensprecherin Judith Hödl.
Man werde die Anfrage dann prüfen.

Die Reaktionen auf den Tweet
liessen nicht lange auf sich warten.
«Lächerlich. Jetzt gehe ich erst recht!
Niemand verbietet etwas Velofahren
durch die Stadt», antwortete ein Nut-
zer. Ein anderer fragte in sarkastischem
Ton: «Muss mit dem Einsatz des Was-
serwerfers gerechnet werden? Wäre
toll, wenn darauf verzichtet werden
könnte. Ich habe keine Schutzbleche
am Velo.» Auch die Rolle der Polizei
wurde thematisiert: «Ich wünsche euch
einen guten Einsatz am Freitag und be-
neide euch nicht, liebe Stadtpolizei»,
kommentierte ein Nutzer.

Polizei hält sich bedeckt

Wie also wird die Polizei vorgehen? In
früheren Ausgaben der Critical Mass
begleitete die Polizei die Teilnehmer
mit «Dialogteams» durch den Feier-
abendverkehr. Anwesend sein wird sie
am Freitag definitiv – aber zur Einsatz-
planung machen die Verantwortlichen
keine Angaben.

Offiziell hat die Critical Mass keine
Organisatoren. Sie ist aber durchaus
organisiert, hat eine eigeneWebsite und
kommuniziert auf mehreren öffentlich
einsehbaren Chats im Nachrichten-
dienstTelegram;der Hauptchat hat über
2100Mitglieder.Darin ist die nötige Be-
willigung durchaus einThema – nur ein-
holen will man sie offenbar nicht. Statt-
dessen denken die Teilnehmer selbst
darüber nach, in welchem Rahmen die
Velo-Demo denn nun stattfinden soll.

Kleingruppen als Ausweg?

Auf die abendlicheVelofahrt verzichten
will kaum jemand. «Man sagt, dass es am
Bürkliplatz um kurz vor sieben immer
recht viel Veloverkehr hat, mag sein,
dass sich da ein paar Gleichgesinnte für
eine spontaneVelotour finden», schreibt
jemand.Ein anderer bittet darum, keine
Fahnen und Schilder mitzunehmen, da-
mit man nicht als Demonstrationsteil-
nehmer erkannt werde. Und eine Per-
son, die als «Admin», also als Mode-
ratorin des Chats gekennzeichnet ist,
fragt: «Wer hat Lust am letzten Freitag
im Juli, in einemKLEINENGrüppchen
und aus freizeitlichen Gründen mit mir
durch die Stadt zu fahren?»

In kleinen Gruppen, so die Hoffnung,
soll es nicht zu Verzeigungen durch die
Polizei kommen. Der Stadtrat hat klar-
gemacht, dass man eine friedliche Velo-
Demonstration nicht mit «polizeilichen
Gewaltmitteln» auflösen wolle. Aber
nur zuschauen,das geht auch nicht mehr.

Bauarbeiter
tödlich verletzt
Schalungselement löst sich von Kran

jhu. · Am Dienstagnachmittag hat sich
auf einer Baustelle in Fahrweid im Zür-
cher Limmattal ein tödlicher Arbeits-
unfall ereignet. Dies hat die Kantons-
polizei Zürich am Mittwoch mitgeteilt.
Drei Arbeiter waren gegen 14 Uhr mit
Schalungsarbeiten beschäftigt. Als mit
dem Kran eines der Schalungselemente
angehoben wurde, kam es zum fatalen
Vorfall: Die Befestigung löste sich, die
mehrere hundert Kilogramm schwere
Last kippte zur Seite und begrub einen
59-jährigen Arbeiter unter sich. Der
Mann wurde dabei derart schwer ver-
letzt, dass die Rettungskräfte nur noch
seinen Tod feststellen konnten.

«Meine Vorgabe
an die Stadtpolizei ist,
dass sie verhältnismässig
handeln soll.»
Karin Rykart
Sicherheitsvorsteherin

Lokalmarkt
Support Your Local Business

.Tun Sie etwas,

.Gutes und,

.verkaufen Sie,

.uns Ihr Haus,
Bei uns kann die Mieterschaft nach
dem Kauf Ihrer Liegenschaft bleiben –
zur gleichen Miete.

Stiftung PWG zur Erhaltung von preisgünstigen
Wohn- und Gewerberäumen der Stadt Zürich

pwg.ch


